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RS OGH 1974/12/18 1Ob216/74
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1974

Norm

ABGB §354 B

ABGB §364 B1

ABGB §365 a

ABGB §365 D

nö StrG §26 Z3

nö StrG §31 Abs1

Rechtssatz

Solange keine verwaltungsbehördliche Entscheidung nach § 31 Abs 1 nö LandesstraßenG ergangen ist, kann der

Anrainer einer ö9entlichen Straße mit einem aus seinem Eigentumsrecht abgeleiteten Unterlassungsanspruch seine

durch § 26 Abs 3 leg cit normierte Duldungsp:icht nicht umgehen. Ungeachtet des enteignungsähnlichen Charakters

letzterer Bestimmung bestehen gegen sie keine verfassungsrechtlichen Bedenken.
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